


























































Wilhelm durch Eroberung zu rechtmäßigen Herrschern wurden, 

daß Könige über dem Gesetz stehen, oder auch daß das Ver­

sprecllen eines I<önigs bindend ist. 

Besonders Jakobs Auffassung von der Einmaligkeit (d.h. nicht 

zu machen und ewig bindend) der Souveränitäts­

übertragung könnte von Bodin stammen. 

Andererseits ist Jakobs Grundauffassung von Souveränität im 

"Trew Law" im wesentlichen unabhängig von der Bodins. 62 

Bodins Begründung der Souveränitätskonzentration in dem 

Staatsoberhaupt w,r rein weltlich; Jakob stützt sich weit­

gehend auf theologische Argumente. Jakobs ans Lehensrecht 

erinnernde Kernthese, die Verpflichtungen zwischen einem 

Herrscher und seinem Volk seien 'gegenseitig und gemeinsam', 

steht in krassem Gegensatz zu der modernen Sta otsauffassung 

Bodins. 

Jakob scheint also einige Argumente für die Gehorsamspflicht 

von Untertanen von Bodin übernommen zu h8ben, dessen 

fassung vom Staat jedoch nicht. 

III.B.2. Die Obrigkeitslehre Luthers 

Es liegt nahe, in einer Schrift des ausgehenden 16. Jahr­

hunderts, in der als Hauptargument gegen die Rechtmäßig­

und Ratsamkeit von Volksaufständen eine Gehorsamspflicht 

nach der Bibel angeführt wird, Luthers Obrigkeitslehre als 

Quelle aufzusuchen. 

In der Tat finden sich einige 'Lutherische' Auffassungen 

im "Trew Law", etwa daß die einzigen Maßnahmen, die gegen 

tyrannische Obrigkeit eingesetzt werden könnJn 'Geduld, 

ernstes Beten und Besserung der Lebensführung' (67m) 

seien, oder daß Gottes Gerechtigkeit für den Menschen un­

durchschaubar sei (' ... denn wir müssen bedenken, daß die un­

schuldige Partei vor Gott nicht unschuldig ist .•. ' ,67u). 

Es mag also sein, daß der theologisch versierte Jakob Argu­

mente aus "Von weltlicher Obrigkeit" (1523) übernommen hat;63 

er argumentiert aber auch ganz unabhängig von Luther. 

Zum Beispiel mit dem Christusspruch "Gebe dem Kaiser .•• " 

will Jakob begründen, daß weltliche Peinigung zu ertragen 

sei (610), während Luther daraus die Grenze der Gehorsams­

pflicht Die oben erwähnte Undurchschaubarkeit 

göttlicher Urteile (das ist schon eine überbetonung) ver-
wen d e t Jak 0 bin ein e r se h r · unI u t her i sc he n' Vii eis e, n 8 m 1 ich 



um den positivrechtlichen Charakter aller Urteile Gottes 

als Möglichkeit offenzulassen. 

Luthers Obrigkeitslehre dUrfte also nur oberflächlich als 
~-

Quelle für Argumente im "Trew Law" gedient haben. 

III.B.3. Andere Werke 

In diesem Abschnitt möchte ich einige andere mögliche Quel­

len für Jakobs Argumente im "Trew Law" nennen, bei denen 

ich meine, eine Beeinflussung lasse sich weder nachweisen 

noch ausschließen. 
G reene 54 ne nn t Esme St ua r t, Jakobs On ke 1 und Ge lie bte n,., 55 

als 'lebende Bestätigung' für Jakobs schon vorhandene po­

litischeAnsichten. Jakob habe Esmes politischen und dip­

lomatischen Erfolg bewundert, der auf dessen vom franzö­

sischen Hof mitgebrachten Auffassungen von Gottesgnadentum 

und Staatsräson ber""he.... 

Allen und Hancke 55 finden llieide] eine sehr mittelbare Beein­

flussung von Adam Blackwoods "Adversus G.Buchanani Dialogum 

••. pro regibus apologia" (1581). 
';:;''!.tI\.. 

McIlwain schreibt ~ "The True Differences 8etweene Chris-

tian Subiection and Vnchristian Rebellion: ... " (Oxford 1585) 

von Thomas Bilson: 57 ' ••• dieser lange Dialog .•• war eine 

Fundgrube von Information und Argumenten für spätere Streit­

schriften (disputants), wohl auch für Jakob I., obgleich 

nicht alle Folgerungen des Bischofs ihm schmackhaft gewesen 

sein können.' 
M.E. war Jakob gebildet genug, um die relativ unkomplizierten 

Argumente im "Trew Law" selbst formuliert zu haben, wobei 
einige der Gedanken das Studium von gewissen zeitgenössischen 
Schriften verraten. 



IV. Das "Trew Law" als Fo rmulierung des "Divine Right of 
Kings" 

"In the 'Trew Law of Free Monarchies' is to be found the 
doctrine of Divine Right complete in every detail. "68 

Figgis, von dem dises Zitat stammt, verstand unter "Divine 
~-y f\"'~MINW' 

Right" 4 Lehrsätze:~ 1. Monarchie sei eine von Gott gege-

bene Institution, 1. das Erbrecht sei unantastbar, 3. Könige 

müßten nur Gott Rechenschaft ablegen, und 4. Gott verbiete 

Widerstand und gebiete passiven Gehorsam. 

Ich gebe zu, daß diese vier Bedingungen im "Trew Law" ge­

geben sind, stelle aber gmeichzeitig fest, daß sie dort er­

heblich eingeschränkt sind. 

Eine Monarchie ist für ~akob nur etwas Gott-Gegebenes in so-
~'" fern die ganze Welt Gott-gegeben ist - irgendeiner könne 

durch Eroberung eine Monarchie zerstören bzw. einrichten. 

Jakob behauptet, man könne die Erbfolge nicht rechtmäßig 

antasten, d~ man sich durch einen Eid dazu verpflichtet habe; 

das Erbrecht komme jedoch nicht von Gott, sondern beruhe auf 

Landesgesetzen ( ..... his succession established by the old 
fundamental laws of the kingdom •.• ",69m).70 

Nach weltlichem Recht wie auch nach der Bibel habe ein Mo­

narch nur Gott Rechenschaft abzulegen, doch deshalb ist es 

auch, daß er besonders fest an seine Verpflichtungen gebunden 
5 e" ist. 

Schließlich könne gerade Gott Untertanen zum aktiven Wider­

stand aufrufen ( ..... God stir up such scourges as pleaseth 

h im ..... , 70m) • 

Wenn wir noch in Erwägung ziehen, daß das einzige "right" 

eines Königs, das im "Trew Law" vorkommt, ..... out of the 

fundamental laws and practice of this country .•. "(64o) abge­
leitet ist, ist die These, äas "Trew Law" sei "die Unter­

streichung der unmittelbaren Ableitung der königlichen 

Rechte von Gott .. 71 auch hin.fällig. 



~ Zusammenfassung des zweiten Teils 

:Jakob VI. hat sein "Trew Law of Free t-1onarchies" verfasst, 

um die Argumen~ für eine rechtliche Grundlage von bürger­

lichem Widerstand~nach den schottischen Gesetzen und der 

Lehre der Bibel, ~ie George Buchanan in seinem "Oe iure 

regni apud Scotos" vertreten hatte] zu entkräften. 

Nach diesen beiden Rechtsquellen hat :Jakob eine Lehre von 

ein~r bürgerlichen Gehorsamspflicht begründet, welche er 

als politische Notwendigkeit im damaligen Schottland an­

sah. 

Die im "Trew Law" vertretenen Ansichten und Argumente las­

sen sich ohne Weiteres als eigenständig formulierte Gedan­

ken des intelligenten und belesenen Königs erklären, wobei 

er Kenntnis von Bodins und Luthers politische Lehren verrät. 
VV\. ~ 



ANMERKUNGEN 

1. P. Hume-Brown: "George Buchanan, Humanist and Reformer", 
Edinbu~gh 1890. (Grundlegend für Skinner 1978 und für 
Bin g harn 1979). 

2. Die 8iog raphie von D.H. vH Ilson: "/(ing Jamee VI and I" 
London 1956, die die politische Entwicklung Jakobs aus­
führlicher behandelt (s. Ritter 1963,585 und Greene 1974, 
9-13), war mir nicht zugänglich. 
Die Biographie von Scott 1976 ist als dramatisierte, ro­
manhafte Darstellung sehr lesbar, aber ebenso unzuverläßig. 
Maurice Lee: "Government b, Pen. Scotlc..nd under James VI." 
Chicago 1980, und Volldried Schuster:"Jakob VI. und I., 
Janus der Weltgeschichte", Dornach 1981 waren mir nicht 
zugänglich. 

3. Nicht eingesehen habe ich den Aufs:tz von J.H.8urns: "The 
Political Ideas of G.B." in The Scottis&h Historicöl Re­
view 30,1951 5.60-68, während 
Francis Oakley: "On the Road from Constance to 1688: The 
Political thought of John Major end G.8." in The Journal 
of Britisb Studies 2,1962, S.1-31, sowie 
"George 8uchcman: The Right of the Kingdom in Scotland" 
in "The English Experience", P,msterdam 1969 mir nicht 
zugänglich waren. 

4. Entgegen der I\nsicht Ritters (1963,585) ist Allens Ab­
schnitt über Jakob jedoch sehr gut. 

5. E bd . 

6. Angaben nach dem Artikel in der Oictionary of National 
Biography, Bd. 7 (1886), S.186-193, ergänzt nach Mcfar­
lane 1981 . 

7. McFar12ne 1981, 5.168,404. Zu Coimbra s.S. 122ff. 

8. McFarlane 1981, S.441ff. 

9. Nach anfänglicher Begeisterung für die Königin, die ihr 
Latein pflegen wollte, kam es zu harten Auseinanderset­
zungen zwischen den beiden. S. Bingham 1979,31f, Greene 
1974,23 und bes. McFarlane 1981,321-325,343. 
Buchanan hat 1571 auf Latein und Englisch eine sehr po­
lemische Schrift gegen Mary veröffentlicht: "Ans Detection 
of the 0uings of Marie Quene of Scottes, touchand the mur­
der of hir hussand, and hir conspiracie, adulterie, and 
pretensed mari8ge with the Erle of t.>othwell." 

10. Greene 1974,38. 

11. McFarlane 1981, passim und 489; auch Ford 1982. 

12. Die Ereignisse im einzelnen (Bingham 1979,22-25,29): 
10.2.1567 Das Haus Kirk O'Field wird in die Luft gesprengt; 

oarnley wird eiürgt im Garten gefunden. 
12.4.1567 Bothwell, Hauptverdächtigter des Mordes, freigesp. 
15.5.1567 Mary heiratet Bothwell (Mary war seit einiger 

15.6.1567 
July 1567 
24.7.1567 
I'1ai 1568 

Zeit schwanger, wobei ihr inzwischen ermordeter 
Mann Oarnley der Vater nicht hE!,tte sein können) 

f I"., v. ""I't'",".u_ Mary ge angengenommen 
Mary hat eine Fehlgeburt (Zwillinge) im Gefängnis 
Mary zur Abdankung gezwungen 
Mary entkommt nach England. 



1~. ~6ch Skinner lY78,339 und McFarl a ne 1981,334f,387,393. 
Seide berufen s ich auf: 
H.R. Trever-r~oper: "G.8. and the f\-ncient Scottish Con­
stitut~on", The English Historical Review, Supplement 3, 
London 1966, das mir nicht zugänglich war. 

14. Ich glaube, daß McFar18ne 1981,334 de~ da maligen Regenten 
Moray mit dem späteren Regenten (ab 1572) Morton ver­
wechselt, wenn er Mo rton als Redner nennt. 

15. 1'1cFar1 2ne 1981,335 schreibt: 'Oie Grundgedanken L"im 
'Memorial' und 'Oe iure regni:7 sind n ;:' türlich identisch, 
doch senr oft sind es auch die unterstützenden Beispiele 
und P·.rgumen te. ' 
~-1cFarL. ' ne vermutet (394), die späte Veröffentlichung sei 
auf die Mißbilligung Elizabeth I. zurückzuführen. Daß das 
Buch dann doch veröffentlicht wurde, erkl ä rt McF8rl a ne 
mit den i\us wirkungen der Lartholomäusnacht und den Er­
eignissen in Holl c:md in den 1570er Jahren. Er weist na chJ I 

daß die Vorbereitungen zum Uruck schon 1576 im Gang wareri. 

16~ Die Seitenzahlen 76 und 77 kommen zweimal vor. Ich ha be 
sie wie folgt unterschieden: "76 1 ,771 ,76 2 ,772 ". 

17. !'.llens (1928,338f) mas s ive Kritik des VJerkes wegen der (' < 

Dialogform ist geradezu absurd. Gerade di e Vorbilder ~ .~~ 
(Platon) bürgten für hohe Qualität. Nach McFarl ne 1 981 ' ~~~1 
396 war die Dialogform im damaligen Frankr eich sehr be- ",;1. I 

liebt ll"ftI:;-.I-. ~~ 

Selbst Jakob VI. hnt seine Abhandlung "Daemonologie " (1597 ) vii 

in Oi [j 10 9 fo r m ve r fass t . (8in gh am 1979,131) ,) .\i'-~~~~;~;,~';' . 
vI"" 

18. "Deus" (bzw. "Do minus" ) ist an vielen Stellen des Textes 
kleingeschreiben, besonders zwisc hen den ersten und den 
letzten 30 Seiten; . e1ne inhaltliche Zuordnun g kon~te iQ~ 
Seitenzahlen der Fundsteilen: ~lcht tlnden. 
k: 31,32,36,46,47,48,54,66,69,70,71,73,74,75, 
G: 10,11,12, 73 76 1 , 
k : 
G: 771,772,7~4,95 

19. S. Skinner 1978,341 und McFarlane 1981,28,402 

20. Die 8ehauptung von J,llen 1928,387 stim mt nicht. 
8uch ~ nan war zwar später mit seinem Lehrer verfeindet, 
doch schreibt · er selbst in seiner "Georgii 8uchanani Vita", 
eine 't .... NE>iograrhischen Notiz, die mit sp ä teren /.usg ~·i ben von 
Buch anans Werken gedruckt wurde (vollständig abgedruckt 
in McFarlane 1981,541-3; zur Urheberschaft s.S.464-7): 
"Primo vere ad Fanum Andreae missus e~, t, ad Ioannum Maio­
rem audiendum qui turn ibi dialecticen, aut verius sophi­
sticen, in extrema senectute docebat. Hunc in Galliam 
eestate proxima secutus, in flammam Lutheranae sectae i am 
late se spargentem incidit ... " . .... "iV\ 'EK.l""" J "Ir'''~/"I ' 'r I't-,''' t''"' lt.oVl<.<. ... ~'1 . , :- """', 
Buchanan W-e1r Z',o:6l-1= sp~:l ter f!:Ij t Cle j Dem I <ilhrer vel f.€indet , 
wohl wegen eines Vorfalls 1539, als Major als sachver­
ständiger Theologe in einem Prozeß gegen buchanan aussagte 
(McfFarL !ne 1981,69). 

21. McFarlane 1981,28. 

22. Skinner 1978,120-123. 



22b. Bartolus, mit d~ssen Schriften Buchanan sich 'sehr 
vertraut zeigte' (1"icF. 334) und ~Jilhelm von Ockham (1285-
1347) waren maßgebliche iheoretiker in der Ausbildung der 
konziliaristischen Lehre; sie vertraten ähnliche Ansichten 
(Skinner 182-4). Major soll sich als Nachfolger Ockhams 
angesehen haben (McF. 28). 
Ockhems Lehre bestand aus drei Hauptthesen (Skinner 37f): 
1. Das Generalkonzil sei höher als der Papst, 
2. die Machtübertragung an den Papst als Oberhaupt der 
Kirche sei an bestimmte Bedingungen geknüpft, und 
3. geistliche und weltliche Macht seien streng getrennt. 
(Das Folgende nach Skinner 39-43,117-12Z) 
Gerson (1363-1429) war der Wohl einflußreichste Konzilia­
rist, als diese Doktrin auf dem Konstanzer Konzil von 
1414 angenommen wurde, um das Schisma von 1378 zu beseiti­
gen. J\uf dem basle r I<onzil von 1433/34 hE;t Nikolaus von 
Kues die Lehre 'eleoquent zusammengefaßt'; Jacques Almain 
(ca.1480-1515) und Mare de Grandval, beide Schüler von 
Major an der Sorbonne, führten die zweite genannte These 
von dieser Doktrin im Auftrag Ludwig XII. genauer aus: 
die Souveränität habe ihren Ursprung im Volk und bleibe 
immer in dessen besitz. Sie verwarfen außerdem die Tho­
mistische Ansicht, daß ein Souverän legibus solutus sei. 
Almain vertrat diese p.nsichten schon 1512; beiVMajor tau-
chen sie erst 1516 auf. (h",l.~"/I.'" 

23. Skinner 1978,340f. 

24. Skinner 1978,341,343. Eigentlich gehört diese Argumen­
tation zum nächsten Abschnitt dieser Arbeit, aber ich 
habe es leider zu spät bemerkt. Siehe Anm. 27 fii.r .... ;.ee~91i"tl~~::r".'e~I1"n.1. 

25. Auf S. 344 ziellt Skinner ganz getrennte Aussagen Buchanans 
zusammen (69,71/2): "The answer 8 •... gives is that this 
is 'to fall into the usual error' of allowing a single 
sentence in the Bible to outweigh all the evidence of 
law and philosophy ...... 
Tatsächlich sagt Buchanan (72): "Quod autoritatis tantum 
in Paulo esse statuas, ut apud te omnium Philosophorum, & 
iure consultorum scriptis una eius sententis praeponderet, 
recte mihi facere videris." 

26. Vgl. dazu die Interpretation von Allen 1928,341. 

27. McFar12ne 1981,168 erzählt vori buchanans Beziehungen 
~\' zu dem H u man ist e n k re i s in Co im b r a, der ein e s t a r k e a r i s -

••• ~'\.\t' <i1. totelianistische Ausrichtung hatte. Insbesondere war ""J ~'v"'v B. mit Nicolaus de Grouchy befreundet, der die Schriften 
Aristoteles' herausgegeben hat. 
McFarlane listet 9 Punkte auf, in denen B. sich mit Aris­
tot eIe s ver g 1 eie h e n 1 ä ß t . (M cF. 40 1 f) : 
1. der i"l e n seil sei ein pol i t i s ehe s vVe sen ( N r . 3 ) 
2. der Verfall von politischen Strukturen (18) 
3. die Mißbilligung von festen Magistraten und Beamten 

(d.h. auf Lebenszeit) 
4. der derrscher solle nach Charakter und Verhclten aus­

gewählt werden (15,18) 
5. das Argument gegen die Erbfolge als uneingeschränkte 

Machtbefugnis (Nr.8) 
6. die unverzichtbare Rolle der Mittelschicht (90) 
7. (Berufs-)Qualifikationen für Kegierungsämter (15-17), 
8. der grundsätzliche Unterschied ZWischen König und 

Tyrann (Königsherrschaft/Willkür) (Nr.7) 



27. (Forts.) 
9. Die Wichtigkeit von Erziehung für die 

Staates. 

Die Verweise auf Stellen in "Oe iure regni" habe ich selbst 
hinzugefügt; einige dieser Punkte hat McFarlane wohl aus 
Buchanans Schriften insgesamt aufgestellt (Punkte 9;3,6,7). 
McFarlane nennt weiterhin drei Unterschiede zwischen der 
politischen Theorie von Aristoteles und Buchanans Theorie 
in "Oe iure regni": einmal schreibe Buchanan keine uni­
versale Herrschaftstheorie, zum zWeiten halte Aristoteles 
einen Tyrann zwar für verwerflich, ab~r nicht für un­
natürlich, und schließlich finde Aristoteles die hnalogie 
König-Arzt nicht sehr gut. 
Der erste Unterschied stimmt nur mit Ei~schränkungen und 
ist hier unwesentlich; der zweite stimmt überhaupt nicht, 
denn es ist für Buchanan das Natürlichste auf der Welt, 
daß Könige zu Tyrannen werden - darauf beruht seine ganze 
Argumentation für die Notwendigkeit von Gesetzen zur Ein­
schrünkung der Machtbefugnis eines Königs (Nr.4)! 

28. McFarlane 1981,401: 'Nichts wäre von der ahrheit weiter 
entfernt als zu implizieren, daß ~ne LßuchX~ politischen 
Ideen über Nacht als Resultat der Ereignisse von 1567/68 
entstan d ~ .•• und es gibt kaum eine These in "Oe iure 
regni", dclO,fl keinen langen Stammbaum aufweist, oft zurück 
bis vor de n Anfang der Reformation.' 
Buchanan hat diese Impulse zum größten Teil auch in seiner 
Zeit bei Major empfangen, also vor 1530. 
Wesentlich:tTeile der Argumentation in "Oe iure regni" 
kamen scho~n seinem ca. 1534-40 geschriebenen Drama 
"Baptistes" vor. Hume-Brown nennt das Stück "but the 
poetical draft of his famous tract Oe iure regni apud 
Scotos". (McFarLme 1981,379-387.) 

29. McFat.lane 1981,405-408. 
Ponet: "Shorte treatise of politicke pouuer ••• " (1556) 

(vgl. Allen 1928, 118-20). 
Christopher Goodman: "How S~perior Powers ought to be 

obeyed of their subjects ••• " (Genf 1555), 
John Jewel (Bischof of · Canterbury): "Apologia" (1567), 

das sich in Jakob VI. Bibliothek befand. 
McFarlane nennt ferner (S.168) 
Ni colas de G rouchy: "Oe com i t iis Romano rum lib ri 11 I" 

(1555), das ein Konzept begren~ter politischer Macht 
enthalte, 'welches sehr wichtig werden sollte, wenn 
Buchanan mit der Abfassung von 'Oe iure regni' anfängt.' 

McFarlane schreibt, daß Buchanan Melanchthon in "Oe iure 
regni" ausdrücklich erwähne, doch die Stelle ist mir nicht 
bekannt. Ich könnte mir denken, daß man sich höten würde, 
sich in einem Calvinistischen Land auf Melanchthon zu 
be ruf e n • l' c...:M c:...,1iIl'~'Gt.V ~ . 

30. Skinner 1978,337. Ich vermute. daß Skinner wegen seinem 
Bestreben, eine konsequente Entwicklung in der politischen 
Theorie des 16. Jh. darzustellery gewißermaßen einem "Sin­
ordnungszwang" unterliegt, so daß er manchmal wichtige 
Argumente etwas verdreht, wie es im Falle buchanan 
geschehen ist. 
Unter diesem Gesichtspunkt ist Skinners abschließende Fest­
stellung (347) zu verstehen, daß Buchanen und Mariana 
eine "purely secular and wholly populist" Doktrin hervor­
gebracht hätten. 



31~ Der Aufsatz von Franklin 1967 weist gerade das für die 
Situation in Frankreich nach. 
,Angesichts drohender erbarmungsloserRVerfolgung waren 
die Hugenotten stark motiviert, eine echtfertigung für 
bewaffneten \'iiderstand zu finden. Um mit den Lehrsätzen 
Calvins in ~inklang zu bleiben, mußten sie im bestehenden 
Rahmen der Verfassung bleiben.' (8.121/2) 
'Die hugenottische Opposition ••• hing zum größten Teil von 
I\dligen und Gemeinden (municipalities) ab', so daß die 'de­
mokratischen Implikationen' der Widerstandstheorien 
zweitrangig blieben. (S.128) 

32. Angaben nach McFarlane 1981, 393,415; Catalogue of the 
8ritish Library to 1975, Bd.46, London 1980,83; Skinner 
1978,339. McIlwain 1918 ist überholt. (S.xvii) 
McFarlEme S.490ff hat eine ausfü:-,rliche Liste von buchanans 
Schriften mit den Fundorten in vielen europäischen und ame­
rikanischen Bibliotheken. Er weiß auch von ungedruckten 
Manusk ript übe rse tzun gerV,. ,( s. 415) 

:t.. I> e"."'t~'" 
33. Diese Editionen waren zumeist kombiniert mit Guchanans 

" His tor i a " • E s ist an z une h m e n, da i,) " 0 e i ure re 9 n i" ö f t e r s 
gedruckt wurde in Zusammenhang mit anderen ~~erken, doch 
solche i\usgaben sind bibliographisch schwer nachzuw~sen 
und bleiben im 'liveiteren hier unverücksichtigt. 

(

35. Greene 1974,25. Nach ~1cFarliJne 1981,414 wurde es vom 
Parlament eingezogen, um 'Abstoßendes vo~ Inhalt zu 
tilgen ~. -H~" 

l6'OI.I1.~""'f.) 

34. Die'Dissertationen' waren über BuchananAund die damalige 
politisc:le Situation. Bei der ersten i\uflage ist die 
zeitliche Nähe zu Edmund B~rkes "Reflections on the Revo­
lu t ion in Fra n ce" . ( 1 7 9 0 )Ä, ~ "'(j a b .~ a s I n t e res sem ehr als nur 
antiquarisch sein dürfte. (),~ or. Vt'3r:"'St~ ...... C. ....... Mt l..JI''''''-t ...... "",'X,· .. ""' ...... r-ltl-OIS'l. 

ßf~u, .... ,~e" C,l;>D lt ... c ... T". 

36. McFarlane 1981,415. 

37. Skinner 1978,348. 

38. McFarlane 1981,415. 

39. Ebd. 457-9. Peter Young, s~lbst ein Schüler bezas und 
später mit Uuchanan zusammen lutor für Jakob VI., benach­
richtigte Beza 1573/4 , daß Buchanan noch lebte. Darauf­
hin entstand eine Korrespondenz zwischen den zwei älteren 
Männe rn • ': 

40. E bd. 411. 

41. Allen 1928, 365. Skinner 1978,345-7 arbeitet die Ähn~ 
lichkeit der Haupthesen und Argumentation heraus. 

42. Vgl. Skinner 1978,347/8. 

43. ' Erscheinungsjahre nach McFarlHne 1981,414f: 1618, 
1623,1631 von Uavid Ch8~ber~ und 1703. ~ 

. \\~~DJ S. 
44. Catalog of the British Library to 1975,/1 8d.46,~3. 

45. Ebd. und McFarlane 1981,412f. Meine Ausführungen 
stützen sich auf McFarlanes Oarstellung. 

'> '1~ . 46. vJie Anm. 45. 

47. Wie Anm. 45. Siehe auch Allen 1928, 386-388. 

0.(L'IL.48. I\ngaben nach der Dictionary of I\lational Giography, Bd. 
29,1892, 0.161-181 ergänzt n8ch 8ingham 1979. 



49. Vgl. dazu '",nm. 12. 
Nur nebenbei: Shakespeare, Uramatiker am Tudor Hof in 
England, schrielJ sein Stück "Hamlet" in den Jahren nach 
1601, als die englische König~n Elizabeth in sehr hohem 
Mlter (geb.1533) stand und Jakob der Thronfolger war. 
Das Stück wurde kurz nach der Krönung Jakobs zum König von 
England uraufgeführt. Man hat nachgewiesen, daß "HamIet" 
die Geschichte Jakobs darstellen Gollte, und daß Shakes­
peare des neuen Königs Gunst mit diesem Stück zu erwer~en 
hoffte. Siehe ~Jinstanley 1952. 

50. Die Liste wurde am Ende des 19. Jh. ih Schottland ver­
öffentlicht. Leider habe ich es versäumt, mir die 
genauen bibliographischen Angab~n zu notieren. S. 6ingham 
1979, 5.40-42 und Green 1974, 61f. 

51. Angaben nach Hancke 1969,10?t.l 
Die erste der~"[603J Editionen""''erschien in Edinburgh vor 
Jakobs Regierungsantritt in england, die anderen 
zwei danach in London. 
Wei te re ,~\usga ben (a 11e au f La te in) e rsch ienen: London 
1642, 0.0. 1653, Frankfurt 1679,1682. 

52. 'Bingham 1979,142: "Though the Trew Law of Free ~10narchies 
was published anonymously, its authorship could scarcely 
be in doubt; from the beginning it had an assuc''3d regality 
of tone, under1ying the direct and informal style which 
characterized its author ..... 

S'J. Ni\M\..'C.~ O,E E"~:Ö ~N .. ~I~,.. ... "'~ "'" ß"CI1I'1"'ft"'~ "Ot , .. ~ It.E,,""··, 

54. Der in Anm. 20 erwähnte Prozeß gegen Buchanan ~ 
darum, ob der König Fleisch während der Fastenzeit essen 
könne. 8uchanan hatte diese Frage beJ'c:;ht. tS'jTIo.IOH\..\<'\:,'''' 1 ... M'-I..,()">tß 

TIt~~ ~et1I\O€ ~1~S.sS .3t.,~f'E.L. ",~","'i. 

55. Zur historischen Situation vgl. Church 1941,261. 

56. Oie meisten Darstellungen des "Trew Law" übersehen diese 
zweifache Dreiteilung des Aufbaus. Dies ist besonders 
auffallend bei Hancke 1969,15-24. 
Er sieht eine einfache Dreiteilung, wobei das "Recht" 
eines Königs als das zu Begründende gilt. 

C;,-z.,r7. McIlwain 1918,xvii. ~ Ritter 1963,588f. 
Hancke 1969,6. ~ Brown 1973,24f. 
Greene 1974,25,37. -~ Bingham 1979,145. 
McFarlane 1981,414. 

58. Buchanans Königsbegriff, implizit in Oe iure regni, 
findet m8n ~,uberlich zusammengefasst in einem IGteinischen 
Gedicht, das ~omas Randolf geschrieben hat. 
I".bgedruckt in bingham 1979,31 ~~tach Hume-Brown 1890,254 -
s. l",nm.1). '"...1' Er-,,-'j/f 

59. Hancke 1969,6 f : ..... Auch lag einViiide rsinn darin, daß 
Bucha:n.a.n Jakob ',zu einem konstitutionellen Herrscher zu 
erziehen sucht~ . - so als regierte das Parlament in Schott­
land und nicht die Adelsparteien. Die verschiedeneOParteien 
des schottischen Adels, die wiederholt versucht hatten, 
sich der Person des Königs zu bemächtigen ..• waren es dann 
auch, die Jakob besser als buchanan lehrten, was das zer­
rissene und zerstrittene Land allein nötig hatte - einen 
starken Herrscher." 

60. Dazu vgl. 8ingham 1979,145. 
Zur Illustration greife ich ein paar Beispiele wahllos 
heraus: 



, 
60. (F 0 r t s . ) \J \ 'L\... r"t"Wl-. 

Arzt-Analogi e: h tha t ya may .•• govern your subjects ••• as 
a good physician~ (McIlwain 1918,10). 
In seinem "Counterblast to Tobacco" (1604) schrieb 
Jakob: " ... it is the king's part (as the proper Phy-

. sician of his Pol iJi c - bod y) •.• ". (Nach Uingham 1981,77). 
"Politik-body" is tt cJ'iell''''1'580/89 übersetzung von 
Buchanans "corpus c i v i le lt

• 

Schmeichelei: It ••• flattery, the pest of all princes and 
wracke of Republics" (McIlw. 32) 
" •.• adulatio, quae & tyrannUhs est nutricula, & legi­
timi regni gravissima pestis" (Vorwort, Oe iure regni) 

Auch im Trew Law" finden sich etliche Stellen: 
Vertrag: "paction and adstipulatio n" (680 ) 

"pactum & conventus" (621 ,vgl.96) 

61. Nach Greene 1974,61-77. 
·1'j )'t~· 

62. Green e (,..6 2) meint, Jakob habe als Ganzes Bodins Konzept 
der Souv e rä nität übernommen und seiner politischen 
Theorie zugrundegelegt. 

63. vgl. Greene 1974,78-89. 

64. Greene 1974,90-97. 

65. Bingham 1979,50-58. 

66. Allen 1928,252; Hancke 1969,101. 

67. McIlwain 1918,xxxiii. 

68. Figgis 1934 (1896) ,S.138. Im Folgenden S.5f. 
6'11' c." n..JJo.J"'-T 

69. Allens mussive Kritik (1928,S.268/9) ist nic ht a ußer 
acht zu lassen. Allen hält die BezeichnunqVfür unp assend. 

L u~,,,,~ E rttb~'t h 

S)70. Ein Argument nach den schottischen Landesgesetzen gibt 
wenig her für eine "Verteidigung seiner auf Erbanspruch 
beruhende Anwartschaft auf die englische Thronfolge" 
(Ritter 1963,589). 

71. Ebd. 

- Kf"l 5'.!-~ (~",,~;I 

----\11 ' n (,.) r;tD 
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